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Bund unterstützt Markt für Bundeswertpapiere durch Aufstockung einer 

Unverzinslichen Schatzanweisung in den Eigenbestand 

Mit Wirkung zum 14. Februar 2025 erhöht der Bund temporär das umlaufende Volumen 

der Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im Januar 2026 (ISIN DE000BU0E246) 

um 0,5 Mrd. Euro auf 3,5 Mrd. Euro. Diese Aufstockung erfolgt in den Eigenbestand des 

Bundes.  

Das zusätzliche Volumen wird ausschließlich für kurzfristige Repo- und 

Wertpapierleihegeschäfte verwendet. Die Finanzagentur wirkt darauf hin, dass alle 

Marktteilnehmer ihren Lieferverpflichtungen jederzeit vollumfänglich und 

termingerecht nachkommen können, nachdem in diesem speziellen Wertpapier aufgrund 

einer aktuell hohen Nachfrage Lieferschwierigkeiten aufgetreten sind. Der Bund 

unterstützt so die Funktionsfähigkeit des Marktes für Bundeswertpapiere.  

Die nächste reguläre Auktion der vorbenannten Unverzinslichen Schatzanweisung am 

Primärmarkt ist für den 28. April 2025 vorgesehen. Der Bund wird im Anschluss den 

Nennwert des Wertpapiers zeitnah entsprechend wieder um 0,5 Mrd. Euro herabsetzen. 

Dies wird über eine Löschung dieses Volumens im Eigenbestand des Bundes erfolgen. 


